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DIE FREUDE ÜBER KURSGEWINNE
bei Fremdwährungskrediten kann massiv
getrübt werden, wenn der Fiskus die Hälf-
te des Gewinnes als Steuer abkassiert.
Grundsätzlich muss unterschieden wer-
den, ob es sich um Kursgewinne im be-
trieblichen Bereich oder im so genannten
außerbetrieblichen Bereich (Privatbereich,
aber auch im Rahmen von steuerpflichti-
gen Tätigkeiten wie beispielsweise Ver-
mietungen) handelt.

BETRIEBLICHER BEREICH 
IMMER STEUERPFLICHTIG

Im betrieblichen Bereich sind Kursgewin-
ne im Endeffekt immer steuerpflichtig und
Kursverluste steuermindernd, lediglich der
Zeitpunkt der Steuerpflicht war längere
Zeit beim Einnahmen-Ausgaben-Rechner
strittig. Das Finanzministerium vertrat
nämlich die Auffassung, dass nicht nur die

bei der Tilgung oder Teiltilgung entstande-
nen Kursgewinne steuerpflichtig sind, son-
dern auch solche, die vorläufig bei einem
Wechsel (Konvertierung) von einer Euro-
labilen Fremdwährung in eine andere
Euro-labile Fremdwährung rein rechne-
risch hervorgekommen sind.
Diese Frage ist mittlerweile durch den Ver-
waltungsgerichtshof mit zwei Erkenntnis-
sen im Jahr 2008 geklärt worden. In der
Folge hat das Bundesministerium für
Finanzen seine Meinung und die Einkom-
mensteuerrichtlinien wie folgt geändert:
Sowohl für Bilanzierer als auch für Einnah-
men-Ausgaben-Rechner gilt, dass die Kurs-
gewinne/-verluste grundsätzlich a) mit der
Rück-Konvertierung der Fremdwährungs-
schuld in den Euro (oder eine Euro-fixe
Währung) realisiert und – da die Gewin-
ne/Verluste sodann gesichert sind – zu die-
sem Zeitpunkt als zugeflossen zu betrach-
ten, d.h. steuerlich zu erfassen sind, b) bei

Konvertierung einer Fremdwährungsschuld
in eine andere Euro-labile Fremdwährungs-
schuld nicht entstehen, c) bei der (Teil-)Til-
gung einer Fremdwährungsschuld im Zeit-
punkt und im Ausmaß der Reduktion dieser
Fremdwährungsschuld entstehen und steu-
erlich zu erfassen sind.

AUSSERBETRIEBLICHE 
STEUERPFLICHT VERMEIDBAR

Im außerbetrieblichen bzw. privaten Be-
reich, wenn Fremdwährungskredite bei-
spielsweise für den privaten Hausbau oder
für den Kauf einer zur Vermietung be-
stimmten Eigentumswohnung aufgenom-
men worden sind, ist die Situation ganz
anders. Hier ist einziges Kriterium, ob in-
nerhalb eines Jahres ein so genannter Spe-
kulationsgewinn oder Spekulationsverlust
entsteht. Wird nämlich das Fremdwäh-
rungsdarlehen innerhalb eines Jahres ge-
tilgt oder in eine Euro-fixe Währung
gewechselt, so sind dabei entstandene
Kursgewinne steuerpflichtig. Spekulati-
ons- bzw. Kursverluste sind jedoch nur be-
schränkt steuermindernd unterzubringen,
nämlich nur mit Spekulationsgewinnen
desselben Jahres verrechenbar.

JAHRESFRIST UNBEDINGT BEACHTEN

Wird innerhalb der Spekulationsfrist je-
doch nur in eine Euro-labile Fremdwäh-
rung gewechselt, so sind dabei rechnerisch
hervortretende Kursgewinne nicht steuer-
pflichtig. Erst durch das Rückwechseln der
Verbindlichkeit innerhalb eines Jahres in
die Heimatwährung gilt der daraus erzielte
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Kursvorteil als sicher und gilt somit als
zugeflossen. In diesem Zeitpunkt hat die
Versteuerung zu erfolgen. Wird das Fremd-
währungsdarlehen nach mehr als einem
Jahr getilgt oder in eine andere Fremdwäh-
rung konvertiert, gibt es im außerbetriebli-
chen Bereich überhaupt keine Steuerpflicht
mehr. Es sollte daher darauf geachtet wer-
den, dass steuerpflichtige Kursgewinne

nicht innerhalb der Jahresfrist reali-
siert werden.
Zusammenfassend kann festgehalten
werden, dass Kursgewinne oder -ver-
luste im betrieblichen Bereich immer
steuerrelevant sind. Kursgewinne im
außerbetrieblichen Bereich sind je-
denfalls nur innerhalb der einjährigen
Spekulationsfrist steuergefährdet.

IN JEDER ORDINATION steckt Potenzi-
al für eine sinnliche Markenführung, die
auf Patientenseite möglichst viele Sinnes-
systeme anspricht und aktiviert. Die meis-
ten Menschen haben das Glück, fünf Sin-
ne zur Verfügung zu haben. Sehen, Hören,
Fühlen, Schmecken, Riechen – damit erle-
ben wir die Welt. Durch diese Sinnessyste-
me wird unsere gesamte Wahrnehmung
kanalisiert, direkt in unser Gehirn und
über die Sprache, unser Verhalten, unsere
Werte und Einstellungen sowie unsere
Gedanken wieder zurück.

PATIENTEN 
NEHMEN MIT ALLEN SINNEN WAHR

Alle Werte, Gefühle, Erlebnisse, Emotio-
nen, Beziehungen und sogar die Dienstleis-
tungen, die wir benötigen und nutzen, wer-
den immerfort auf einem „Sinnes-Recor-
der“ aufgenommen, bewusst und unbe-
wusst. Wenn überhaupt, dann gestalten die
meisten Praxisinhaber ihre Marktkommu-
nikation jedoch nur zweidimensional bzw.
zweispurig. In der Regel werden zwei Sin-
ne der Patienten angesprochen, das visuel-
le und das auditive Sinnessystem. Obwohl
jede Praxis in der Regel auf Menschen
(Patienten) trifft, die einen „Fünf-Sinne-
Recorder“ zur Verfügung haben und damit
also über fünf Sinnessysteme Botschaften,
Emotionen, Erlebnisse und Eindrücke auf-
nehmen und verarbeiten können.
Hier wird ein großes Potenzial in Praxis-
Marketing, nicht nur für die klassische
Kommunikation, sondern vor allem auch
für die Abgrenzung zum Kollegenkreis
nicht genutzt. Denn je intensiver die Wahr-
nehmung beispielsweise von Informatio-
nen, Botschaften oder von loyalitätsför-
dernden Maßnahmen auf Patientenseite
erlebt wird, desto größer ist das nachhalti-
ge Ergebnis.

POTENZIALE 
FÜR SINNLICHE MARKENFÜHRUNG

Mit steigender Anzahl an Sinnen, die auf-
grund einer fundierten Strategie und pro-
fessionellen Kommunikation angespro-
chen werden, wird die Anzahl an Erinne-
rungen und Sinneswahrnehmungen beim
Patienten/Interessenten/Empfehler erhöht.
Und je höher die Anzahl der erlebten Sin-
neswahrnehmungen und Erinnerungen auf
verschiedenen Sinneskanälen ist, desto
enger ist die Bindung zwischen der „Ordi-
nation als Marke“ und dem Patienten.
Oft sind es die zunächst vernachlässigten
und nicht offensichtlichen Sinnessyste-
me, die für eine Praxis typisch und beson-
ders wirksam werden können. Genau die-
se Sinnessysteme bieten großes
Potenzial, um Praxismarketing
„gehirngerechter“ zu gestalten.
Bilder sind neben Text die domi-
nierende Komponente in Marke-
ting und Kommunikation. Nach-
vollziehbar, wenn man weiß, dass
in der gleichen Zeit, in der ein Bild
vom Gehirn verarbeitet werden
kann, ca. sechs bis acht Worte ver-
arbeitet werden können. Die viel-
fältigen Inhalte, Botschaften und
Assoziationen, die mit einem Bild
in Verbindung gebracht werden,
werden schnell transportiert.

GEHÖR ERZEUGT STIMMUNGEN,
GERUCH SCHAFFT ERINNERUNGEN

Wie viele Praxen nutzen Sound auf
ihrer Website? Wie viele Praxen
beschäftigen sich mit dem Sinnes-
system Nase, also mit dem Geruch?
Das Gehör zum Beispiel ist direkt
mit Stimmungen verbunden. Die
Nase hat über die Wahrnehmung

von Gerüchen eine direkte Verbindung
zum Gedächtnis und zu Erinnerungen.
Dieses Phänomen hat jeder bei bestimm-
ten Gerüchen erlebt, die einen sehr schnell
an konkrete Situationen aus der Vergan-
genheit erinnern.
Der Fühl- und Tastsinn ist zwar weit weni-
ger empfindlich als der Geruchssinn, trägt
aber dennoch dazu bei, eine Wiederer-
kennbarkeit und Einzigartigkeit in der
Wahrnehmung zu erreichen. Überprüfen
Sie Ihre Markt- und Markenkommunikati-
on, und stellen Sie ein „Sensogramm“ auf.
So gelingt es leicht, Potenziale zu entde-
cken und Ideen entwickeln, um „sinnli-
che“ Markenführung und damit „gehirn-
gerechteres Praxis-Marketing“ erfolgreich
umzusetzen.

Sinnliche Markenführung
Der Weg in die Köpfe der Patienten führt über fünf Sinne
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rungen

WAS BLEIBT EIGENTLICH UNTER DEM STRICH?
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GUTE LAUNE FÖRDERN
Stimmungen und Gefühle der Mitarbeiter rich-
tig managen
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